
UGO SCHWENDENWE

Der Religionsunterricht Österreichischen Recht
In einer Zeit, in der 78  .A viele Fragen des Religionsunterrichtes
aufgewortfen und überdies zahlreiche neue che erlassen werden,
ist es sicher anı Platze, kurz die rechtliche Situation des RU der Öösterreichi-
schen Schule darzustellen.

L, Rechtliche Grundlagen
Die Staatsgrundgesetzgebung (1867) und das ule-Kirche-Gesetz (1868) haben
Schule der kirchlichen Aufsicht!, der S1e bis unterstand, entzogen. Der Kirche ist
NUr die Kompetenz den verblieben.
Nach rtikel GtG! iber die allgemeinen Rechte der Staatsbürger Vonl 21. Dezember
1867, RGB! Nr. 142, das heute dem Bestand der österr.  H Bundesverfassung zugerechnet
WIF  d, ommt dem Staat die oberste Außsicht über das Schulwesen, den Kirchen und
Religionsgesellschaften die unmı:  H  ttelbare Besorgung des ZUu. Dieser Gatz hat der
Osterr.  I, Rechtswirklichkeit auf dem Hintergrund des den Kirchen 15 GEGG
sicherten freien Gestaltungsraumes eine usprägung erfahren, die E auf folgende
Formel bringen kann Die Kirche ist inhaltlich für den zuständig. Der Gtaat ıst S
allem dort kompetent, wWC ©5 die Eingliederung die Schulorganisation geh
Seibstverständlich wird aııch dies Fühlungnahme mıit der bzw. der Religions-
gesellschaft geschehen. Der Religionslehrer muß cowohl den kirchlichen auch den
staatlichen Voraussetzungen entsprechen. Das Gros der den regelnden Bestimmun-

ist freili nicht dem die gesamte übrige Bundesgesetzgebung verbindlichen
Verfassungsrecht, sondern WIEe INa Gegenüberstellung ZU diesem sa e11-
fachen Bundesgesetzen® enthalten. Allerdings wollte bei Neuordnung des Schul-
rechtes (1962) auch den einfachgesetzlichen Vorschriften, die den RU betreffen, eıine
besondere Festigkeit verleihen. Während sSons einfache Bundesgesetze vom Nationalrat
mit einfacher Mehrheit geändert werden können, bestimmt die damals Bundes-
verfassungsgesetz eingefügte Norm des 14 Abs 1 la£ „Angelegenheiten vVvVon
Schule und Kirchen (Religionsgesellschaften) einschließlich des RU der Schule“”“
Bundesgesetze VO Nationalrat -  z Anwesenheit VO mindestens der älfte
der Mitglieder und mit £1ner  B Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen beschlos-
sen werden „können‘  r Das gleiche wurde „tür die Genehmigung der diesen ÄAn-
gelegenheiten abgeschlossenen Staatsverträge” festgelegt®. A, einer Änderung

Kriegl, Kirche und Schule, rche in Österreich, von Klostermann Krie
Mauer erl, Wien 1966, Die staa Ingerenz, die Theres Schul-
reform (1774) ebracht hat, hat insbes. durch das Schulau:  sdekr: Franz
10, O4 Einschränkungen zugunsten der kirchlichen Schulaufsicht er'| (vgl. atuch
das Konkordat von
In dem allerdings nicht Verfassungsrang tehenden ag zwischen dem T z  B
und der epu sterreich Ur Reg ung von mi dem chulwesen zusammenhängenden
Fragen ag vVvVom 1962, Nr. 273, Artikel I 4 Abs. 1, ist dies
o usgedrückt „ie Besorgung, Leitung und Beaufsichtigung des eligionsunterrichtes
wird VvVon der K ausgeübt. Die staa Schulaufsichtsorgane sind edoch
befugt, auch den gionsunterricht organisatorischer und disziplinärer Hinsicht
zZzu beaufsichtigen.”
Natürlich finden auch in erordnungen und Erlässen, s  Cn umnd der WeuIe
der einfachen Bundesgesetzgebung stehen, für den RU einschlägige OrSs!
sollen hier Ja MNUr Grun:  ge aufgezeigt und etails außer -  er gelassen werden.

4 BVC E [Ö. 1920 in der assung V, D e 196
u  u Die Bestimmung bezieht auf ‚Staatsverträge der iIm VG) ezeichneten

Auch der chulvertrag unter! dem aufgezeigten erhöhten Stabilitätsschutz.
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HUGO SCHWENDENWEIN 

Der Religionsunterricht im österreichischen Recht 

In einer Zeit, in der so viele Fragen bezüglich des Religionsuntemchtes ( = RU) 
aufgeworfen und überdies zahlreiche neue schulrechtliche Vorschriften erlassen werden, 
ist es sicher am Platze, einmal kurz die rechtliche Situation des RU in der österreichi­
schen Schule darzustellen. 

1. Rechtliche Grundlagen 

Die Staatsgrundgesetzgebung (1867) und das Schule-Kirche-Gesetz (1868) haben die 
Schule der kirchlichen Aufsicht1, der sie bis dahin unterstand, entzogen. Der Kirche ist 
nur die Kompetenz für den RU verblieben. 
Nach Artikel 17 StGG über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger vom 21. Dezember 
1867, RGBI. Nr. 142, das heute dem Bestand der österr. Bundesverfassung zugerechnet 
wird, kommt dem Staat die oberste Aufsicht über das Schulwesen, den Kirchen und 
Religionsgesellschaften die unmittelbare Besorgung des RU zu. Dieser Satz hat in der 
österr. Rechtswirklichkeit auf dem Hintergrund des den Kirchen in Art. 15 StGG zuge­
sicherten freien Gestaltungsraumes eine Ausprägung erfahren, die man auf folgende 
Formel bringen kann: Die Kirche ist inhaltlich für den RU zuständig. Der Staat ist vor 
allem dort kompetent, wo es um die Eingliederung in die Schulorganisation geht2. 
Selbstverständlich wird auch dies in Fühlungnahme mit der Kirche bzw. der Religions­
gesellschaft geschehen. Der Religionslehrer muß sowohl den kirchlichen als auch den 
staatlichen Voraussetzungen entsprechen. Das Gros der den RU regelnden Bestimmun­
gen ist &eilich nicht in dem für die gesamte übrige Bundesgesetzgebung verbindlichen 
Verfassungsrecht, sondern in - wie man in Gegenüberstellung zu diesem sagt - ein­
fachen Bundesgesetzen3 enthalten. Allerdings wollte man bei Neuordnung des Schul­
rechtes (1962) auch den einfachgesetzlichen Vorschriften, die den RU betreffen, eine 
besondere Festigkeit verleihen. Während sonst einfache Bundesgesetze vom Nationalrat 
mit einfacher Mehrheit geändert werden können, bestimmt die damals in das Bundes­
verfassungsgesetz eingefügte Norm des Art. 14 Abs.104, daß in „Angelegenheiten von 
Schule und Kirchen (Religionsgesellschaften) einschließlich des RU in der Schule" 
Bundesgesetze vom Nationalrat nur in Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
der Mitglieder und mit einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen beschlos­
sen werden „können". Das gleiche wurde „für die Genehmigung der in diesen An­
gelegenheiten abgeschlossenen Staatsverträge" festgelegt5. M. a. W. zu einer Änderung 

1 H. Kriegl, Kirche und Schule, in: Kirche in Österreich, hg. von Klostermann / Kriegt / 
Mauer / Weinzierl, Wien 1966, 302. Die staatliche lngerenz, die die Theresianische Schul­
reform (1774) gebracht hat, hat insbes. durch das Schulaufsichtsdekret Franz ll. vom 
10. 2. 1804 Einschränkungen zugunsten der kirchlichen Schulaufsicht erfahren (vgl. auch 
das Konkordat von 1855). 

2 In dem allerdings nicht im Verfassungsrang stehenden Vertrag zwischen dem HI. Stuhl 
und der Republik Österreich zur Regelung von mit dem Schulwesen zusammenhängenden 
Fragen (Schulvertrag) vom 9. Juli 1962, BGBI. Nr. 273, Artikel I § 4 Abs. 1, ist dies 
so ausgedrildct: ,,Die Besorgung, Leitung und Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes 
wird von der Kirche • • • ausgeübt. Die staatlichen Schulaufsichtsorgane sind jedcxh 
befugt, auch den Religionsunterricht in organisatorischer und schuldisziplinärer Hinsicht 
zu beaufsichtigen." 

3 Natürlich finden sich auch in Verordnungen und Erlässen, die sozusagen unter der Stufe 
der einfachen Bundesgesetzgebung stehen, für den RU einschlägige Vorschriften, doch 
sollen hier ja nur Grundzüge aufgezeigt und Details außer acht gelassen werden. 

' BVG vom 1. 10. 1920 in der Fassung v. 18. 'l. 1962. 
6 Die Bestimmung bezieht sich auf ,,Staatsverträge der fm Artikel 50 (BVG) bezeichneten 

Art''. Auch der Schulvertrag unterliegt dem aufgezeigten erhöhten Stabilitätsschutz. 
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von einfachgesetzlichen Oder staatsvertraglichen Normierungen betreffend den RU S]  177
die eichen Mehrheitsverhältnisse wıe Änderung vVon Verfassungsgesetzen £.  D7 =
forderlich, hne daß deshalb die besagten Vorschriften Zzu Verfassungsbestimmungen
würden®.
Dieser erhöhten unterliegt auch dere „Zielparagrap 7ı des Schul-
organısationsgesetzes 2)7, der unter den Aufgaben der S  terr. Schule auch die
„Entwicklung der Anlagen der Jugend nach den sittlichen, 22  reli  giösen . Werten“
nennt. Die religiöse Dimension ist also unabhängig vVvVon der RU-Gesetzgebung
Osterr. Schulrecht E  ehungswert verankert.
Der Großteil der Vorschriften, die vr der erwähnten erhöhten Stabilität erfaßt sind,
ist Religionsunterrichtsgesetz G), das Zuge der Schulgesetzgebung
1962 neu gefaßt wurde, und damals (gleichlaufend mı* den Schulgesetzen) ZW1S  e  chen
dem Stuhl und der Republik CIsterreich geschlossenen Vertrag (dem SOB. Schul-
vertrag?®) enthalten®. Dieser Schulvertrag enthält rücksichtlich des RU19 der aupt-
sache die gleichen Regelungen WIE das ReIUG ö0 gesehen, bietet der Schulvertrag für
die kath. Kirche e1Ne zusätzliche völkerrechtliche Garantie rücksichtlich der eIlUG
allen gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften, also auch der evang.
Kirche, der altkathol. Kirche usw.11 bezüglich des RKU zugestandenen Rechtsstellung.
Innerstaatlich gelten cClie Bestimmungen des Schulvertrages ebenso wıe die Bestimmun-
gen vVon Bundesgesetzen, stellt csich der Schulvertrag gegenüber dem als
„„Jex specialis“” dar, v E Folge hat, daß dort, W  JÖ  } ausnahmsweise doch Schulvertrag
und nicht konform gehen, 1e Norm des ersieren den Vorrang hatl!?

Religionsunterricht als Pflichtzgegenstand (1} den Berufsschulen Freigegenstan.
Der ist arl öffentlichen und an mıit ÖOÖffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schulen der

folgenden genannten Schularten für er, die einer gesetzlich anerkannten
oder Religionsgesellschaft angehören, Pflichtfach, allerdings eın Pflichtfach mit

Abmeldungsmöglichkeit e 1, Abs und 2 Die Abmeldung kann 060008 Zu

Beginn eınes jeden Schuljahres (RelUG Abs inner' der zehn Tage!® C1-

folgen. Nach dem RelUG (S Abs. ist die Abmeldung chriftlichkeit gefordert.
Für Schüler ıunter Jahren sind die FEltern die Abmeldung zuständig, Schüler über
re IR  oOnnen sich selbst VOI| abmelden Abs. 2

Die Schulen, anl denen RU unter den vorausgehenden genannten Voraussetzungen

Verletzung lediglich durch das gewährleisteter Rechte kann also nicht der Ver-
fassungsgerichtshof angerufen werden.

7 Bundesgesetz VvVom 25, Juli 1962, BGRBI. Nr. über die Schulorganisation, S Die
Norm iıst bei den zahlreichen Novellierungen des Schulorganisationsgesetzes unverändert
geblieben
Siehe Anmerkung vA

9 Auch die späteren Novellierungen eses Vertrages sind mit entsprechender ehrheit
erto.
Die im vertrag auch geregelte Frage des kath, chulwesens können hier 2U5-

z .  Kövesi/Jonak „  $  z folgende esetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften
auf d (römisch-katholische mit dem m1s eN, byzantini-
schen und armenischen KRitus), die evangelische B, n B., altkatholische

©, armenisch-apostolische rche in ÖOsterreich, die griechisch-orientalische Kirche,
Methodistenkirche, rche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage (Mormonen),
neuapostolische Kirdc Cisterreich und die Israelitische Religionsgesellschaft (Das

österreichische Schulrecht, Wien 1976, Anm J 1; vgl weiters CAKR F

1976, 325) In diesem Zusammenhang muß auch das Islamgesetz 1912,
Nr. 159, ber dessen Geltung und Wirkungsradius verschiedene Auffassungen vertreten

wWi
Rieger/Schima, Katholische e, Organisation, besonderer 31, +  .. Rechtslexikon

Motaschel/Schuppich/Stagel LAU  Hien 1956
des BM V IL, 1950, Nr. 122, 1950.

von einfachgesetzlichen oder staatsvertraglichen Normierungen betreffend den RU sind 
die gleichen Mehrheitsverhältnisse wie zur Änderung von Verfassungsgesetzen er­
forderlich, ohne daß deshalb die besagten Vox,schriften zu Verfassungsbestimmungen 
würden6• 

Dieser erhöhten Stabilität unterliegt auch der sogenannte „Zielparagraph" des Schul­
orsarusationsgesetzes (§ 2)7, der unter den Aufgaben der österr. Schule audt die 
,,Entwicklung der Anlagen der Jugend nach den sittlichen, religiösen ..• Werten" 
nennt. Die religiöse Dimension ist also unabhängig von der RU-Gesetzgebung im 
österr. Schulrecht als Erziehungswert verankert. 
Der Großteil der Vorschriften, die von der erwähnten erhöhten Stabilität erfaßt sind, 
ist im Religionsunterrichtsgesetz ( = RelUG), das im Zuge der Schulgesetzgebung 
1962 neu gefaßt wurde, und im damals (gleichlaufend mit den Schulgesetzen) zwischen 
dem HI. Stuhl und der Republik Österreich geschlossenen Vertrag (dem sog. Schul­
vertrag8) enthalten9• Dieser Schulvertrag enthält rücksichtlidt des RU10 in der Haupt­
sache die gleichen Regelungen wie das RelUG. So gesehen, bietet der Schulvertrag für 
die kath. Kirche eine zusätzliche völkerrechtliche Garantie rücksichtlich der im RelUG 
allen gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften, also auch der evang. 
Kirche, der altkathol. Kirche usw.11 bezüglich des RU zugestandenen Rechtsstellung. 
Innerstaatlich gelten die Bestimmungen des Schulvertrages ebenso wie die Bestimmun­
gen von Bundesgesetzen, doch stellt sich der Schulvertrag gegenüber dem RelUG als 
,,lex specialis" dar, was zur Folge hat, daß dort, wo ausnahmsweise doch Schulvertrag 
und RelUG nicht ganz konform gehen, die Norm des ersteren den Vorrang hat12• 

2. Religionsunterricht als Pflichtgegenstand - an den Berufsschulen Freigegenstand 

Der RU ist an öffentlichen und an mit öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schulen der 
im folgenden genannten Schularten für Schüler, die einer gesetzlich anerkannten 
Kirche oder Religionsgesellschaft angehören, Pflichtfach, allerdings ein Pflichtfach mit 
Abmeldungsmöglichkeit (RelUG § 1, Abs. 1 und 2). Die Abmeldung kann nur zu 
Beginn eines jeden Schuljahres (RelUG § 1 Abs. 2) innerhalb der ersten zehn Tage13 er­
folgen. Nach dem RelUG (§ 1 Abs. 2) ist für die Abmeldung Schriftlichkeit gefordert. 
Für Schüler unter 14 Jahren sind die Eltern für die Abmeldung zuständig, Schüler über 
14 Jahre können sich selbst vom RU abmelden (RelUG § 1 Abs. 2). 
Die Schulen, an denen RU unter den im vorausgehenden genannten Voraussetzungen 

0 Bei Verletzung lediglich durch das RelUG gewährleisteter Rechte kann also nicht der Ver­
fassungsgerichtshof angerufen werden. 

7 Bundesgesetz vom 25. Juli 1962, BGBI. Nr. 242, über die Schulorganisation, § 2. Die zit. 
Norm ist bei den zahlreichen Novellierungen des Schulorganisationsgesetzes unverändert 
geblieben. 

8 Siehe Anmerkung 2. 
9 Auch die späteren Novellierungen dieses Vertrages sind mit entsprechender Mehrheit 

erfolgt. 
10 Die im Schulvertrag auch geregelte Frage des kath. Schulwesens können wir hier aus­

klammern. 
11 Köoesiflonak zählen folgende gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften 

auf: die katholische Kirche (römisch-katholische Kirche mit dem römischen, byzantini­
schen und armenischen Ritus), die evangelische Kirche A. B. und H. B., die altkatholische 
Kirche, die armenisch-apostolische Kirche in Österreich, die griechisch-orientalische Kirche„ 
die Methodistenkirche, die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage (Mormonen), 
die neuapostolische Kirche in Österreich und die Israelitische Religionsgesellschaft (Das 
österreichische Schulrecht, Wien 1976, 1009, Anm. 1 zu § 1; vgl. weiters ÖAKR XXVII, 
1976, 325). In diesem Zusammenhang muB auch das Islamgesetz vom 15. 7. 1912, RGBI. 
Nr. 159, über dessen Geltung und Wirkungsradius verschiedene Auffassungen vertreten 
wurden, genannt werden. 

11 Rieger/Schima, Katholische Kirche, Organisation, besonderer Teil, 31, in: Rechtslexikon 
(Hg. Motaschel/Schuppich/Stagel) Wien 1956. 

is Erlaß des BM f. U. v. 11. 11. 1950, MVBI. Nr. 122, 1950. 
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Pflichtfach ist, sind die Volks-, Haupt- und Sonderschulen, die Polytechnischen Lehr-
gange, die allgemeinbildenden höheren Schulen, die berufsbildenden mittleren und
höheren Schulen (einschließlich der and- und forstwirtschaftlichen Schulen), die Be-
rufsschulen den Bundesländern YTirol und Vorarlberg SOWI1e die land- und forstwirt-
schaftlichen erufsschulen m Bundesgebiet, die Akademien für Gozialarbeit
SOWIE die stalten für Lehrer- und Erzieherbildung (einschließlich der land- und
forstwirtschaftlichen Lehranstalten), wobei den pädagogischen und berufspädagogi-
schen Akademien die Gtelle des der Unterricht Religionspädagogik trıtt. Das

folgenden betreffs des Gesagte gilt auch für den Unterricht Religionspädago-
den zuletzt erwähnten Akademien (RelUG 1,

den Berufsschulen ist außer Tirol und Vorarlberg und den obgenannten
land- und forstwirtschaftlichen Berufsschulen) Religion Freigegenstand
S Abs 3) 14 ohne Vermerk Zeugnis zZu führen, ZUF Teilnahme 1st eıne
Anmeldung ı Beginn jedes Schuljahres er@rderlich“‘.

Der Personalaufwan
Der Staat übernimmt die Bezahlung des einerseits durch Bereitstellung staatlicher
Lehrerdienstposten, die ım Einvernehmen mıit der betreffenden Kirche (Religionsgesell-
schaft) besetzt werden, und anderseits durch Übernahme der Bezahlung rchlich be-
ctellter Religionslehrer. Die Zahl der staatlichen Religionslehrerdienstposten wird von
staatlicher Ceite (Bund, Land) auf Antrag der betrefenden Kirche (Religionsgesell-
schaft) festgesetzte K Abs Die kirchli bestellten Religionslehrer werden,
obwohl eın ctaatliches Dienstverhältnis nicht gegeben 1s5t (RelUG S Abs vom
Staat besoldet (RelUG S 6 Abs
Allerdings ist den Personalaufwand durch die staatliche Festsetzung der Religions-
stundenzahl Limit esetz! Den gesetzlich anerkannten Kirchen (Religionsgesell-
schaften I5St lediglich Vo der kestsetzung und VOLFr jeder Änderung der Religionsstun-
denzahl Gelegenheit zur Stellungnahme geben (RelUG } } 2 Ahs Rücksichtlich
der kath. Kirch: besteht die vertragliche usage (in diesem Punkt geht der Schulvertrag
(Art S Abs über das hinaus), daß das bestehende Stundenausmafß!1®
nicht herabgesetzt und eine Neufestsetzung n  Ar einvernehmlich mit der Kirche erfolgen
.  -  eiters bestimmt sich die Bereitstellung staatlicher Posten bzw. die Bezahlung kirch-

bestellter Religionslehrer auch nach der der am teilnehmenden Schüler.
Wenn weniger die Hälfte der Schüler einer  H Klasse 1il teilnimmt, ö0 eine
Zusammenlegung mit anderen Klassen erfolgen. geringeren Zahlen!? sich
die Stundenzahl verringern, außer die betreffende Kirchi  ® (Religionsgesellschaft) ommt

die Differenz auf das olle 'ochenstundenausm. Personalaufwand auf
S 7 a, Abs Bei weniger als Schülern, die zugleich weniger alc die

alfte der Schüler der Klasse sind!8, ist eın sSchulischer NUFr Öglich, wenn die
auch vertrag, Art. &J  S 2 Abs 2. Allerdings bleibt bei eien des

19562 ı bestehender darüber hinaus gehender Zustand einzelnen
Bundes!]:  an  dern oder einzelnen en nberührt Abs. 3) Ober-
stufen-Schulversuchen chOG-Nov. Art S Abs. kann ichtfach Religionauch das Wahlpflichtfach Religion dazugew: werden.
Vel. das Bundesgesetz V. Februar 1974, Nr. 139, mit dem Bestimmungen ber A
Ordnung von Unterricht und Erziehung in den Schulorganisationsgesetz geregeltenSchulen erlassen werden Schulunte:  gesetz, S

den meisten chulgattungen kath, ict ein eres Stunden-
ausmaß

17 Wenn in ein durch Zusammen! eschaffenen Religionsunterrichtsgruppe oder _  L
ıner asse weniger als 10 Schüler ya JOetzteren Fall gleichzeitig weniger alg die E  R
der Schiüi] der Klasse ist) R eilnehmen (RelUG u 7a Ds, 2)

18 Dags gleiche gilt, wenn eine Zusammenlegung entstandene Re  onsunterrichtsgruppe
weniger als Schüler umtaßt J Abs 3).

Pflichtfach ist, sind die Volks-, Haupt- und Sonderschulen, die Polytechnischen Lehr­
gänge, die allgemeinbildenden höheren Schulen, die berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen (einschließlich der land- und forstwirtschaftlichen Schulen), die Be­
rufsschulen in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg sowie die land- und forstwirt­
schaftlichen Berufsschulen im gesamten Bundesgebiet, die Akademien für Sozialarbeit 
sowie die Anstalten für Lehrer- und Erzieherbildung ( einschließlich der land- und 
forstwirtschaftlichen Lehranstalten}, wobei an den pädagogischen und berufspädagogi­
schen Akademien an die Stelle des RU der Unterricht in Religionspädagogik tritt. Das 
im folgenden betreffs des RU Gesagte gilt auch für den Unterricht in Religionspädago­
gik an den zuletzt erwähnten Akademien (RelUG § 1, Abs. 1). 
An den Berufsschulen ist (außer in Tirol und Vorarlberg und an den obgenannten 
land- und forstwirtschaftlichen Berufsschulen) Religion als Freigegenstand (RelUG 
§ 1 Abs. 3)14 ohne Vermerk im Zeugnis zu führen, d. h.: zur Teilnahme ist eine 
Anmeldung zu Beginn jedes Schuljahres erforderlich115• 

3. Der Personalaufwand 

Der Staat übernimmt die Bezahlung des RU einerseits durch Bereitstellung staatlicher 
Lehrerdienstposten, die im Einvernehmen mit der betreffenden Kirche (Religionsgesell­
schaft) besetzt werden, und andei,seits durch Obernahme der Bezahlung kirchlich be­
stellter Religionslehrer. Die Zahl der staatlichen Religionslehrerdienstposten wird von 
staatlicher Seite (Bund, Land) auf Antrag der betreffenden Kirche (Religionsgesell­
schaft) festgesetzt (RelUG § 3 Abs. 1). Die kirchlich bestellten Religionslehrer werden, 
obwohl ein staatliches Dienstverhältnis nicht gegeben ist (RelUG § 5 Abs. 2), vom 
Staat besoldet (RelUG § 6 Abs. 1). 
Allerdings ist für den Pel'Sonalaufwand durch die staatliche Festsetzung der Religions­
stundenzahl ein Limit gesetzt. Den gesetzlich anerkannten Kirchen (Religionsgesell­
schaften) ist lediglich vor der Festsetzung und vor jeder Änderung der Religionsstun­
denzahl Gelegenheit zur· Stellungnahme zu geben (RelUG § 2 Abs. 2). Rücksichtlich 
der kath. Kirche besteht die vertragliche Zusage (in diesem Punkt geht der Schulvertrag 
(Art. I § 1 Abs. 3} über das RelUG hinaus), daß das bestehende Stundenausmaß16 

nicht herabgesetzt und eine Neufestsetzung nur einvernehmlich mit der Kirche erfolgen 
wird. 
Weiters bestimmt sich die Bereitstellung staatlicher Posten bzw. die Bezahlung kirch­
lich bestellter Religionslehrer auch nach der Zahl der am RU teilnehmenden Schüler. 
Wenn weniger als die Hälfte der Schüler einer Klasse am RU teilnimmt, so kann eine 
Zusammenlegung mit anderen Klassen erfolgen. Bei geringeren Zahlen17 kann sich 
die Stundenzahl verringern, außer die betreffende Kirche (Religionsgesellschaft) kommt 
für die Differenz auf das volle Wochenstundenausmaß im Personalaufwand auf 
(RelUG § 7 a, Abs. 2). Bei weniger als fünf Schülern, die zugleich weniger als die 
Hälfte der Schüler der Klasse sind18, ist ein schulischer RU nur möglich, wenn die 

H S. auch Schulvertrag, Art. I § 2 Abs. 2. Allerdings bleibt ein bei Inkrafttreten des RelUG. 
1962 (d. i. d. 1. 9. 1962) bestehender darüber hinaus gehender Zustand in einzelnen 
Bundesländern oder an einzelnen Sc:hulen unberührt (RelUG § 1 Abs. 3). Bei Ober­
stufen-Sc:hulversuchen (4. SchOG-Nov. Art 3 § 6 Abs. 1) kann zum PBlchtfach Religion 
auch das WahlpBichtfadi Religion dazugewählt werden. 

11 Vgl. das Bundesgesetz v. 6. Februar 1974, BGBI. Nr. 139, mit dem Bestimmungen «ber die 
Ordnung von Unterricht und Erziehung in den im Sc:hulorganisationsgesetz geregelten 
Schulen erlassen werden (Schulunterrichtsgesetz, SchUG) § 12. 

18 Bei den meisten Schulgattungen 2 Stunden. An kath. Schulen ist ein höheres Stunden­
ausmaB möglich. 

17 Wenn in einer durch Zusammenlegung geschaJfenen Religionsunterrichtsgruppe oder in 
einer Klasse weniger als 10 Schüler (d. i. letzteren Fall gleichzeitig weniger als die Hälfte 
der Sdiüler der Klasse ist) am RU teilnehmen (RelUG § 7a Abs„ 2). 

18 Das gleiche gilt, wenn eine durdi Zusammenlegung entstandene Religionsunterrichtsgruppe 
weniger als 5 Schüler umfaßt (RelUG § 7a Abs. 3). 
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Kirche (Religionsgesellschatt den Lehrerpersonalaufwand efür Ta (RelUG Ta
Abs 3)

Die Religionslehrer
Die Religionslehrer den öffentlichen en, denen Pflicht- oder Freigegen-
stand ist, werden entweder VONn der Kirche (Religionsgesellschaft) oder VO taat
(Bund Land) angestellt S  s | Abs Die Anstellung als staatlicher Religions-
lehrer erfolgt 11 der gleichen We  1Se bei anderen cstaatsbediensteten Lehrern (als
Beamter oder Vertragsbediensteter), i  — daß der Religionslehrer noch zusätzlich der
rchlich (religionsgesellschaftlich) erklärten Befähigung und Ermächtigung
und d  1a was t+heoretisch möglich 1st wenngleich 25 praktisch aum vorkommt) der
Entzug der religionsgesellschaftlichen Ermächtigung ZUT Beendigung des Beamten-!?
bzw des Vertragsbedienstetenverhältnisses® führen kann
eben dem staatlich angestellten Religionslehrer, der (mit der eben genannten FEin-
schränkung) dienst- besoldungs- und pensionsrechtlich A  nNe die anderen beamteten
bzw vertragsbediensteten Lehrer behandelt wird gibt aber auch noch die beson-
dere Form des kirchlich bestellten Religionslehrers, der Z,WAaT, @e AT sagten, auch
Von Staat besoldet wird aber als rechtlich Von der Kirche (Religionsgesellschaft)
angestellt gilt Bei diesem wird mıiırt der kirchlichen Zuweisung zZzum Einsatz
bestimmten Schule die staatlicherseits die Erteilung des geforderte kirchlich
erklärte Befähigung und Ermächtigung verbunden Darüber hinaus wird auch den
kirchli: bestellten Religionslehrer, der alc Lehrer in der öffentlichen Schule wirkt
und allgemeinen staatliche Bezahlung erhält die Staatsbürgerschaft und die
für die staatlich angestellten Lehrer vorgeschriebene Vorbildung“? gefordert wob. 11
diesen Fällen bezüglich der Staatsbürgerschaft begründete UuSsSna.  en möglich sind

S Abs 1)** Die kirchliche Bestellung findet B bei hauptamtlichen Reli-
gionslehrern Anfang ihrer Tätigkeit Anwendung, aber auch bei geistlichen 5  ts-
/ die eben bzw 11 Verbindung I1l ihrem kirchlichen Amt (z B Pfarrer,
Kaplan) CIMSEe Religionsstunden übernehmen rchlich estellte Religionslehrer sind

der Sozialversicherung nach dem SVG versichern, außer esS handelt csich
von der Pflichtversicherung nach dem SVG AUSBENÖOMHUMEN! Personengruppen, das
sind die Geistlichen der kath und der evang Kirche SOWILe die kath Ordensleute und
die CVang Diakonissen (S 5 ASVG)*

Vermittlung des Religionsunterrichtes
Der ist eiınerseits die Schule ıntegriert und anderseits (rücksichtlich GE1ITN1E In-
halts) 1n die Gestaltungsmöglichkeit der jeweiligen Kirche (Religionsgesellschaft)
gestellt Die Lehrpläne für den werden hinsichtlich des Lehrstoffes und :
Aufteilung auf die einzelnen Schulstufen n der gesetzlich anerkannten Kirche
(Religionsgesellschaft) Rahmen der staatlich festgesetzten Wochenstundenzahl ©1-
lassen und V zuständigen Bundesminister kundgemacht (RelUG J Z Abs 2) Für
den dürfen Lehrbücher und Lehrmittel verwendet werden, die icht IN  i  X

Widerspruch staatsbürgerlichen Erziehung stehen (RelUG J Abs

19 Nämlich dann, wenn eıne Pensionierung (Dienstunfähigkeit, Alter, Altersgrenze) N  CM
möOÖg| ist (RelUG S Abs. 5)
Der Entzug der irchlichen (religionsgesellschaftlichen Ermächtigung gilt als Kündigungs-grund (RelUG S Abs 4)
Die für die Anstellung vorgeschriebenen Erfordernisse, nicht aber allfällige weiter-
gehende rfordernisse für die Definitivstell
Schulvertrag AÄrt. S Abs Gampl,s&erreidüsd1es Staatskirchenrecht, Wien 1971,

ies gilt IV} wWwWenNnn Dienstverhältnis zZu rer Kirche stehen.
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Kirche (Religionsgesellschaft) den Lehrerpersonalaufwand hiefür trägt (RelUG § 7 a 
Abs. 3). 

4. Die Religionslehrer 

Die Religionslehrer an den öffentlichen Schulen, an denen RU Pflicht- oder Freigegen­
stand ist, werden entweder von der Kirche (Religionsgesellschaft) oder vom Staat 
(Bund, Land) angestellt (RelUG § 3 Abs. 1). Die Anstellung als ·staatlicher Religions­
lehrer erfolgt in der gleichen Weise wie bei anderen staatsbediensteten Lehrern (als 
Beamter oder Vertragsbediensteter), nur daß der Religionslehrer noch zusätzlich der 
kirchlich (religionsgesellschaftlich) erklärten Befähigung und Ermächtigung bedarf 
und daß (was theoretisch möglich ist, wenngleich es praktisch kaum vorkommt) der 
Entzug der religionsgesellschaftlichen Ermächtigung zur Beendigung des Beamten-19 

bzw. des Vertragsbedienstetenverhältnisses20 führen kann. 
Neben dem staatlich angestellten Religionslehrer, der (mit der eben genannten Ein­
schränkung) dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlich wie die anderen beamteten 
bzw. vertragsbediensteten Lehrer behandelt wird, gibt es aber auch noch die beson­
dere Form des kirchlich bestellten Religionslehrers, der zwar, wie wir sagten, auch 
vom Staat besoldet wird, aber doch als rechtlich von der Kirche (Religionsgesellschaft) 
angestellt gilt. Bei diesem wird mit der kirchlichen Zuweisung zum Einsatz in einer 
bestimmten Schule die staatlicherseits für die Erteilung des RU geforderte kirchlich 
erklärte Befähigung und Ermächtigung verbunden. Darüber hinaus wird auch für den 
kirchlich bestellten Religionslehrer, der ja als Lehrer in der öffentlichen Schule wirkt 
und im allgemeinen staatliche Bezahlung erhält, die österr. Staatsbürgerschaft und die 
für die staatlich angestellten Lehrer vorgeschriebene Vorbildung21 gefordert, wobei in 
diesen Fällen bezüglich der Staatsbürgerschaft begründete Ausnahmen möglich sind 
(RelUG § S Abs. 1)22• Die kirchliche Bestellung .findet z.B. bei hauptamtlichen Reli­
gionslehrern am Anfang ihrer Tätigkeit Anwendung, aber auch bei geistlichen Amts­
trägern, die neben bzw. in Verbindung mit ihrem kirchlichen Amt (z.B. Pfarrer, 
Kaplan) einige Religionsstunden übernehmen. Kirchlich bestellte Religionslehrer sind 
in der Sozialversicherung nach dem ASVG zu versichern, außer es handelt sich um 
von der Pflichtversicherung nach dem ASVG ausgenommene Personengruppen, das 
sind die Geistlichen der kath. und der evang. Kirche sowie die kath. Ordensleute und 
die evang. Diakonissen (§ S Abs. 1, 7 ASVG)28• 

5. Vermittlung des Religionsunterrichtes 

Der RU ist einerseits in die Schule integriert und anderseits (rücksi~tlich seines In­
halts) in die Gestaltungsmöglichkeit der jeweiligen Kirche (Religionsgesellschaft) 
gestellt. Die Lehrpläne für den RU werden hinsichtlich des Leh11stoffes und seiner 
Aufteilung auf die einzelnen Schulstufen von der gesetzlich anerkannten Kirche 
(Religionsgesellschaft) im Rahmen der staatlich festgesetzten Wochenstundenzahl er­
lassen und vom zuständigen Bundesminister kundgemacht (RelUG § 2 Abs. 2). Für 
den RU dürfen nur Lehrbücher und Lehrmittel verwendet werden, die nicht im 
Widerspruch zur staatsbürgerlichen Erziehung stehen (RelUG § 2 Abs. 3). 

19 Nämlich dann, wenn eine Pensionierung (Dienstunfähigkeit, Alter, Altersgrenze) nicht 
möglich ist {RelUG § 4 Abs. 5). 

20 Der Entzug der kirchlichen {religionsgesellschaftlichen) Ermächtigung gilt als Kündigungs­
grund (RelUG § 4 Abs. 4). 

11 Die für die Anstellung vorgeschriebenen Erfordernisse, nicht aber allfällige weiter­
gehende Erfordernisse für die Definitivstell~g. 

!I Schulvertrag Art. 1 § 3 Abs. 5. ]. Gampl, Osterreichisches Staatskirchenrecht, Wien 1971, 
106. 

13 Dies gilt nur, wenn sie im Dienstverhältnis zu ihrer Kirche stehen. 
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die unmittelbare Beaufsichtigung des RU werden von den gesetzlich anerkannten
Kirchen (Religionsgesellschaften) Fachinspektoren bestellt (RelUG Abs. ]
C1iNne begrenzte Zahl lT Fachinspektoren wird auch eine staatliche ütung (ent-
sprechende Lehrpflichtermäßigung Oder Lehrpflichtbefreiung uni Belassung der ollen
ge gewährt (ReIlUG ‚> 7 C Abs. 3), muß es sich diesen Religions-
a handeln. Der kath S  ® darüber hinaus auf Grund des Schulvertrages

— | Abs. las echt der Visitation des RU hiezu
berufenen Organe Alle onsie. unterstehen, csoweit u  D  d  D sich E die Ver-
mittlung des Lehrgutes des handelt, den Vorschriften des Lehrplanes und den
kirchlichen (religionsgesellschaftlichen) Vorschriften und Anordnungen  I 1m übrigen
unterstehen Sie der Ausübung ihrer Lehrtätigkeit den allgemeinen staatlichen schul-
rechtlichen Vorschriften (RelUG S  e | 3

Einbettung ın die staatliche Schulorganisation
Aus dem eben Gesagten ergibt sich, der RU schuldisziplinärer und -Organisator1-
scher Hinsicht der staatlichen Schulaufsicht untersteht. Der Religionslehrer ist (und dies

im Prinzip auch den kirchlich bestellten) schulorganisatorischer Hinsicht
Lehrer“t S0 triftt auch ihn (im Rahmen der jeweiligen Diensteinteilung) und
nach dem NterrT!!| SOWie den Pausen eistende Aufsichtspflicht (S 51

Erforderlichenfalls hat die Funktionen eines Klassenvorstandes,
Kustos SOWIE eines Mitgliedes eiıner Prüfungskommission zZzu übernehmen und den
Lehrerkonferenzen teilzunehmen Abs 2 SchUG)

Schulgottesdienste, religiöse Übungen und Veranstaltungen
Die Einbettung des Öffentliche Schulorganisation läßt A Trage entstehen,
inwieweit ußerhalb der aut Lehrplan zustehenden Religionsstunden ose Ver-
anstaltungen Verbindung dem möglich
Nach dem 2 a) ist den Schülern die Teilnahme an den zu besonderen An-
lässen des schulischen oder staatlichen Lebens, insbesondere Beginn und al Ende
des Schuljahres abgehaltenen Schülergottesdiensten sSOWwIe Teilnahme religiösen
Übungen?® und Veranstaltungen im bisherigen Ausmaß während der Schulzeit zZu @1 -

möglichen. Nach dem Schulvertrag, der darüber hinaus auch Gottesdienste zZu
lichen Anl  assen  H3 nennt, und -  er NUur die kath Schüler, sondern auch die

Lehrer die Freistellung ZUTC eilnahme 1 bisherigen Umfang garantiert“®, werden
die diese Gottesdienste und e 000  rel  igiösen Übungen notwendigen eiten iIm Finverneh-
ıen zwischen dem D  10Zesan!  ..  Ordinarius und der zuständigen staatlichen Schulbehörde
ZUur Verfügung gestellt*?,

Anlehnung daran sind verschiedenen Bundesländern (z. B. ien, Steiermark*®®)
1mM Einvernehmen mit den kirchlichen Stellen Erlaßweg pauschalierte, jeweils

ganze Land geltende Feststellungen über das bisherige Ausmafß der religiösen
Übungen, das beibehalten werden darf, getroffen werden. Zu beachten st, dafß diese
Gottesdienste und religiösen Übungen, obwohl die Schule hiefür frei bt, icht Ver-
anstaltungen der Schule, sondern Veransta der betreffenden Kirche eind?®?.

Heller/Zeizinger, Das chulunterrichtsgesetz, Wien 1974, 129
Korherr, Religiöse Übungen in Verbindung mit dem Religionsunterricht en  ‚S der Schule,

in: Christl. Päd. Bl. 1975, 3471
27 chlußprotokoll, 3

des Landesschulratesg ür teiermark V, 20 2 1976, Z Vl  T>r Re 218 1976.
Sie ftallen aber auch nid unter den der schulfremden Veranstaltungen
un Z

Für die unmittelbare Beaufsichtigung des RU werden von den gesetzlich anerkannten 
Kirthen (Religionsgesellschaften) Fachinspektoren bestellt (RelUG § 7 c Abs. 1). Für 
eine begrenzte Zahl von Fachinspektoren wird auch eine staatliche Vergütung (ent­
sprechende LehrpßichtermäBigung oder Lehrpßichtbefreiung unter Belassung der vollen 
Bezüge) gewährt (RelUG § 7 c Abs. 3), doch muß es sich bei diesen um Religions­
lehrer handeln. Der kath. Kirche steht darüber hinaus auf Grund des Schulvertrages 
(Art. I § 4 Abs. 2) das Recht der Visitation des RU durch die hlezu kirchenrechtlich 
berufenen Organe zu. Alle Religionslehrer unterstehen, soweit es sich um die Ver­
mittlung des Lehrgutes des RU handelt, den Vorschriften des Lehrplanes und den 
kirchlichen (religionsgesellschaftlichen) Vorschriften und Anordnungen; im übrigen 
unterstehen sie in der Ausübung ihrer Lehrtätigkeit den allgemeinen staatlichen schul­
rechtlichen Vorschriften (RelUG § 3 Abs. 3). 

6. Einbettung in die staatlidie Sdiulorganisation 

Aus dem eben Gesagten ergibt sich, daB der RU in schuldisziplinärer und -organisatori­
scher Hinsicht der staatlichen Schulaufsicht untersteht. Der Religionslehrer ist (und dies 
gilt im Prinzip auch für den kirchlich bestellten) in schulorganisatorischer Hinsicht 
Lehrer2'. So trifft auch ihn (im Rahmen der jeweiligen Diensteinteilung) die vor und 
nach dem Unterricht sowie in den Pausen zu leistende AufsichtspBicht (§ 51 Abs. 3 
SchUG). Erforderlichenfalls hat er die Funktionen eines I<lassenvorstandes, eines 
Kustos sowie eines Mitgliedes einer Prüfungskommission zu übernehmen und an den 
Lehrerkonferenzen teilzunehmen (§ 51 Abs. 2 SchUG). 

7. Sdiulgottesdienste, religiöse Ubungen und Veranstaltungen 

Die Einbettung des RU in die öffentliche Schulorganisation läBt die Frage entstehen, 
inwieweit außerhalb der laut Lehrplan zustehenden Religionsstunden religiöse Ver­
anstaltungen in Verbindung mit dem RU möglich sind. 
Nach dem RelUG (§ 2 a) ist den Schülern die Teilnahme an den zu besonderen An­
lässen des schulischen oder staatlichen Lebens, insbesondere zu Beginn und am Ende 
des Schuljahres abgehaltenen Schülergottesdiensten sowie die Teilnahme an religiösen 
Obungen25 und Veranstaltungen im bisherigen Ausmaß während der Schulzeit zu er­
möglichen. Nach dem Schulvertrag, der darüber hinaus auch Gottesdienste zu kirch­
lichen Anlässen nennt, und nicht nur für die kath. Schüler, sondern auch für die 
kath. Lehrer die Freistellung zur Teilnahme im bisherigen Umfang garantiert28, werden 
die für diese Gottesdienste und religiösen Obungen notwendigen Zeiten im Einverneh­
men zwischen dem Diözesanordinarius und der zuständigen staatlichen Schulbehörde 
zur Verfügung gestellt27. 

In Anlehnung daran sind in verschiedenen Bundesländern (z. B. Wien, Steiermark28) 

im Einvernehmen mit den kirchlichen Stellen im Erlaßweg pauschalierte, jeweils für 
das ganze Land geltende Feststellungen über das bisherige Ausmaß der religiösen 
Obungen, das beibehalten werden darf, getroffen werden. Zu beachten ist, daß diese 
Gottesdienste und religiösen Obungen, obwohl die Schule hiefür frei gibt, nicht Ver­
anstaltungen der Schule, sondern Veranstaltungen der betreffenden Kirche sind29• 

H Heller/Zeizinger, Das Schulunterrichtsgesetz, Wien 1974, 129 f. 
15 E. Korherr, Religiöse Obungen in Verbindung mit dem Religionsunterricht in der Schule, 

in: Christi. Päd. BI. 88, 197S, 341- 2. 
20 Art. I § 6. t7 Sc:hluBprotokoll, 3 a. 
18 Z.B. ErlaB des Landesschulrates für Steiermark v. 20.2.1976, GZ. vm Re 218 - 1976. 
5 Sie fallen aber auch nicht unter den Begrl.ff der schul&emden Veranstaltungen gemäB 

§ 46 Abs. 2 SchUG. 
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Infolgedessen empfiehlt esich den Religionslehrer der Abschluß P171€t Haftpflicht-
versicherung®®?
Zusammentassend wird 4l k  Öönnen,  . C  —3  ‚ die rechtliche Situation des R unge-
achte vieler ulrechtlicher Vorschriften verändert geblieben ist?1 elativ

sind in manchen Ländern Erlaßweg (von S des Landesschulrates E Ein-
vernehmen { dem Diözesanordinarius erfolgte Umschreibungen des usmaßes der
„religiösen Übungen
30 In S  < hat kirchliche Schulamt eine ersder eaufsichtigung S Schülergottesdiensten icherun  und rt Religionsl:hrer

Ö

en, denen Reli  gion  s Pflicht egenstand ist und denen der
e] christlichen Bekenntnis ist in len Klassenräumen S Schulerhalter
ein anzubringen (vgl. RelUG £&A  Ar  ’r  3 zb vertrag, Schlußprotokoll 2b).

Infolgedessen emp&ehlt sich für den Religionslehrer der AbsdtluB einer Haftp.8icht­
versic:herung80. 

• 
Zusammenfassend wird man sagen können, daB die rec:htlic:he Situation des RU unge­
aditet vieler neuer sdiulrechtlicher Vorschriften unverändert geblieben ist81• Relativ 
neu sind in mandien Ländern im ErlaBweg (vonseiten des Landesschulrates im Ein­
vernehmen mit dem Diözesanordinarius) erfolgte Umschreibungen des Ausmaßes der 
,,religiösen Obungen". 

ao In Wien hat das kirdilldie Sdtulamt eine Haftpftichtverslcherung fiir die Religionslehrer 
betreffs der Beaufsidttigung von Schülergottesdiensten und religiösen Obungen abge­
sdtlossen. 

31 In Sdtulen, an denen Religion Pflichtgegenstand ist und an denen die Mehrzahl der Sdlaler 
einem diristlichen Bekenntnis angehört, ist In allen Klassenräumen vom Sdiulerhalter 
ein Kreuz anzubringen (vgl. RelUG § 2b Sdiulvertrag, SdtluBprotokoll 2b). 
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